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man i Loth Präcipitar, und ei» halb Loth Nimium

darunter stosscn. Darmit muß man die Gleiche an

Händen und Ellenbogen / Knie und Halsgenick salben

und wohl einreihen.

Zugleich soll man im Krebs anheulen in einem

Säcklein an den Hals und an dem blosen Leib hangen

lassen.
Mausöhrle Waldmeister

Gelbe Gilgen Ncunhemler ein Männlein

von allem eine Handvoll»

Für das purgieren.

Nehme Salapen s glaublich Ialapen ^ 1/2 Loth

auf einmal, und purgiere während der Chur dreymal»

Für Schwitzen.

Nehme während der Chur ; mal amimonîum. lä-e-

licum ûiap!ia>er'cu>n dieses Mietet solle sonders gut

seyn wider den Scharbock.

Während der Tbnr m d em Vierteljahre darnach

solle d" Kranke Kein Wein trinken

Auszug

einer Räth und Büger Erkanntniß.

Ihr Gnaden Herrlichkeiten Räth und Bürger haben

nach den Zeituinstäuden, da seit einem Jahrhundert der

Wc.'ch des Gelds eánkcn unter dem 5ten Herbst»

m»l.M i» vec»rd!ien geruht?



Sol. Pfund

r. Will eine Landsfrenide Weibsperson sich an
«inen hiesige» Bürger vcrhcirathen so soll sie
besitzen

Will sie sich aber mit einem Unterthan ver-
«hlichcn - ,2,2

z. Eine Unterthanin / die mit einem Bürger
in die Ehe zu treten Vorhabens ist, soll haben i°o«

Solothurner Währung in Geld, Gülten oder an-
dern schlcißbaren Sachen, als wahres Eigenthum.
Mobilie», Kleider, weibliche Kleinodien, Hausrath
und Leinwand werde» nicht unter obbestimmtcs -MiiS.
gut begriffen.

4. Alle die,eilige», welche in dieser Sache mit Dar.
lcihung Geldes, oder andrer Sachen zu einem Ve»
trüge mitwirken würden, sollen auf die Entdeckung
desselben nebst angemcßener Strafe aller dieser disorti-
gen Ansprachen im Rechten allwcgen vcrlürstig seyn.
Jene Bürge- und Angehörige aber, die auf solchem
Fuß an Fremde oder Landeskinder sich vcrheirathcir
wurden ihr Bürger. «ud Heimathrechten verwirkt
haben.

5. Sollen alle Bürger und Unterthanen, welche
mit fremden Weibspersonen sich zu verchlichen gesinnt
sind, allfoderst vor Ihr Gnaden des ordentlichen Raths
treten, M M diesvrtige Bewilligung ansuchen.


	Auszug einer Räth und Büger Erkanntniss

